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Allgemeine Geschäftsbedingungen  Eventmanagement Partyservice  

      Veranstaltungsdienstleistungen  

       

 

§1 Geltungsbereich 

Diese AGB gelten ausschließlich. Alle von diesen AGB abweichenden 

Vereinbarungen zwischen der Whooza UG (haftungsbeschränkt) & Co.KG (im 

Folgenden „Whooza“) bedürfen der Schrift- oder Textform. 

Diese AGB gelten für Dienstleistungen von Whooza in den Bereichen Planung, 

Organisation und Betreuung sowie Durchführung von Veranstaltungen. 

Sie gelten desweiteren für Personal- und Servicedienstleistungen, bei denen 

Whooza allein weisungsbefugt ist. 

Sie gelten darüber hinaus für Dienstleistungen im Bereich der Vermittlung von 

Caterern, Veranstaltungsstätten, Hotelunterkünften, Künstlern, Musikern, Technikern 

und Equipmentverleihern. 

 

 §2  Angebot 

Die Angebotserstellung erfolgt unverbindlich. Der Auftrag gilt erst, wenn er entweder 

vom Auftraggeber schriftlich bestätigt oder von Whooza angenommen wurde. 

 

§3 Gegenstand der Dienstleistung in dem Bereich Eventmanagement 

Whooza plant, organisiert und betreut im Auftrag des Kunden dessen Veranstaltung 

und führt hierzu die in der Beauftragung genannten Tätigkeiten aus. 

Whooza tritt nicht selbst als Veranstalter auf und wird - sofern nicht ausdrücklich 

anders vereinbart - keine Leistungen im Zusammenhang mit der Durchführung der 

jeweiligen Veranstaltung des Kunden erbringen. 

Sämtliche Veranstaltungsleistungen (wie z.B. Logis, Unterhaltung, Sport- und 

Freizeitaktivitäten) werden von Whooza im Bedarfsfalle grundsätzlich vermittelt, 

soweit Whooza nicht ausdrücklich mit darüber hinausgehenden eigenen Leistungen 

beauftragt worden ist. 
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Whooza erstellt nach Absprache mit dem Kunden ein freibleibendes Angebot, in dem 

die Vermittlungs- und/oder Veranstaltungsleistungen im Einzelnen aufgeführt sind. 

Leistungen, die nicht laut Angebot ausdrücklich von Whooza selbst erbracht werden, 

sind im Zweifel solche, die Whooza lediglich vermittelt. 

§4 Stornierungskonditionen 

Wird ein Auftrag teilweise oder ganz storniert, treten folgende Konditionen in Kraft: 

Ab  12 Werktagen vor Veranstaltungstermin: 10%,  

ab   6  Werktagen vor Veranstaltungstermin: 50%   und 

ab   2  Werktagen vor Veranstaltungstermin:  100%   der Auftragssumme oder des 

        Teilbetrags. 

Selbige Regelung gilt für die Stornierung von vermittelten Servicedienstleistungen, 

Personaldienstleistungen, Künstlern, Equipment, etc. 

Variable Unkosten werden nach o.g. Konditionen mit einem kalkulierten 

Durchschnittswert in Rechnung gestellt. 

Whooza behält sich das Recht vor, die im Angebot angegebene Personenzahl 

während der Veranstaltung zu überprüfen. 

Erscheinen zum Veranstaltungstermin weniger Teilnehmer als im Angebot 

angegeben, berechtigt dies nicht zu einer Reduzierung oder Rechnungsabzug. 

Erscheinen zum Veranstaltungstermin mehr Teilnehmer als im Angebot angegeben, 

berechtigt dies Whooza, den Rechnungsbetrag entsprechend anzugleichen. 

 

Personal 

Bringt Whooza zu einer Veranstaltung gebuchtes Personal mit, ist allein Whooza 

weisungsbefugt. 

 

Grundsätzliches 

Sämtliches Leih- und Mietinventar wird zu den vereinbarten Terminen geliefert bzw. 

abgeholt. Sollten nach der Veranstaltung eventuell Geschirrteile wie Porzellan, 

Gläser, Technische Geräte etc. zu Bruch gegangen sein oder fehlen, werden sie dem 

Kunden zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt. 

Der Auftraggeber oder ein Bevollmächtigter hat während der Lieferung anwesend zu 

sein. Bei Abwesenheit erkennt der Auftraggeber die ordnungsgemäße und 

vollständige Lieferung an. 
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Bei Anlieferungen oder Abholungen ist Whooza stets bemüht, die vereinbarten 

Termine einzuhalten. Sollte es aus  technischen, menschlichen oder 

materialbedingten Un- und Ausfällen zu geringfügigen Zeitverschiebungen kommen, 

worüber wir den Kunden nach Eintritt sofort in Kenntnis setzen, kann er keine 

Schadenersatzansprüche aufgrund verspäteter Lieferung stellen. 

Schadenersatzansprüche des Auftraggebers  jeglicher Art und aus welchem 

Rechtsgrund auch immer, gleichgültig ob mittelbar oder unmittelbarer Schäden, 

Sachschäden oder Personenschäden sind ausgeschlossen, es sei denn, auf Seiten 

des Auftragnehmers liegt grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vor. Der Auftragnehmer 

haftet nicht in Fällen höherer Gewalt. 

 

 

 


